
Buchbesprechungen 

Fmz Wullner, D,e NS-MzluarJusliZ "nd das 
Elend der GeschtChlsschrelbl/r/g. Ein grundle­
gender Fa.-sclJlwgsberich l, Bader/-Baden /99/ 
(Nomos Verlag ), 874 Selten, DM 98,-

"Nach Auffassung des Gerichts ist der Ange­
klagte nicht mehr als brauchbares Mitglied 
der Volksgemeinschalt zu werten und ware es 
daher vollkommen verfehlt, in der heutigen 
Zeit, in der ungcz,;hlte Menschen besten 
deutschen Blutes ihr [.eben las5cn müssen, ei­
nen solchen Menschen wie den Angeklagten 
weiler mitzuschleppen. Das Gericht hat da­
her uber den Angeklagten die Todesstrafe 
ausgel'prochen. . Solche Kernsa tze von 
Todesurteilen der NS-Militarjusriz stehen auf 
der J nncnseire des Schutzumschlags eines 
ebenso verdienstvollen wie fürchterlichen 
Buches, das wie ein Tropensrurm die bisher 
lugenhafr gcschönre Landschaft der deut­
schen Kriegsjustiz zerstort. Die Urteilszitate 
stimmen den Leser au ei n trostloses, wuter­
z.eugendes Buch über eines der deprimierend­
sten Kapitel aus der braunen Zeit ein. 
Das Buch von Fritz Wüllner ist jedoch nicht 
nur eine langst fällige Aufarbeirung dieser 
mörderischen Justi z. Es ist auch eine unge­
mein wichtige Auseinandersetz.ung über 
diese Militarjllsti l. zwischen dem ehemaligen 
Militärrichter und Marburger Ordinanus­
Honoratior hich Sc.hwinge und dem Mana­
ger im Ruhestand, historischen A ullcnseiter 
und ErmittIer bisher verbo rgenen Justi z-Un­
rechts, Fritz Wüllner. 
Wüllner, vor Jahren auf der Spurensuche nach 
se inem in einern Strafbataillon von Hirlers 
Schergen ermordeten (»auf der Flucht er­
schossen.) oppositionellen Bruder, geriet an 
Schwinges fatale Darstellung: .Die deutsche 
Militär;usti z in der Zeit des Nationalso7,.iali s­
mus« (Elwert-Verlag, Marhurg 1977). Das 
mord beladene Thema wurde dort flott ahtle­
handelt: die Sold.llenjusti7. in der trübsten 

deutschen Zeit ist verfälscht und beschwichti ­
gend dargestellt. 
Das Standardwerk »D ie Wehrrnachtjusüz im 
Dienste des Nationalsozialismus . (1987), 
eine Koprod uktion von Manfred Messer­
schmidt und Fritz Wüllner, war die folge. 
Vieles darin fiel der notwendigen Kürze zum 
Opfer. Manches war noch ungekJart. Die 
Zahl von 50000 Todesurteilen der Militärju­
stiz, verhangt über Soldaten und Zivilisten, 
war - fur Wüllner - nicht detailliert genug 
belegt. Schwinge hielt nach der PubJikation 
an seiner Mutmaßung von 10 aGa bis 12 000 

Todesurteilen trotz der neuen Zahlen fest. 
Außerdem meldete sich Schw inge mit einer 
Schrift "Verfälschung und Wahrheit« (1988) 
zu Wort. Die Replik Wüllners ist seine 
zweite, allein geschriebene, ebenso umfang­
reiche wie bissig formulierte Studie, die 
Schwinge als Geschiclmfä lscher entlarvt. 
In Wüllncrs Buch verbinden sich bewun­
dernswerte Energie und Findigkeit des ehe­
maligen Winschaftsmannes mit sprachJicher 
Gewandtheit, Unbefangenheit und Furchtlo­
sigkeit vor den Irritationen der Historiker­
Wissenschaft : der Außenseiter vermag eher, 
jahrzehntelange Versäumnisse nachzuholen. 
Das mit vielen Faksimiles, tausend Zitaten 
und zwei Personenregistern versehene Buch 
wurde deshalb zu einer makabren Fundgrube 
deutscher Militärgeschichte. 
Wüllner ste llt Schwinge-Urteile, Entschei­
dungen des ehemaligen Militärrichters, sei­
nen heutigen Bekundungen gegenüber und 
beginnt das Buch mit einer harten Auseinan ­
dersetzung mit Schwinge, der das Historiker­
Urteil über die Milit:i.rjustiz so lange vernied­
lichend beeinflußte. Dabei scheut Wüllner 
vor harten Wertungen wie .. Tatsachenverdre­
hung. und »Geschichtsfälschung« nicht zu­
rück. Er belegt aber seine rigorosen UncLle 
eingehend durch Dokumente und Zahlen. 
Im zweitcn Kapitcl befaßt Wüllner sich mit 
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dem Geschäftsbetrieb der Milirärjusr:iz, dann 
mit deren Akten, um schließlich die Todesur­
[elle neu und eingehend zu bilanzieren und 
die »Vollstreckungsquote« aus2.unxhnen: sie 
beträgt etwa zwei Drittel der Todesur­
[eile. 
Weiter untersucht WüHner die Kriminalsr:lti­
stiken der Wehrmacht, dic Vern:tchbssigung 
\'on Reehtsprinzipicn . die unglciche Bchand· 
lung von Offiziercn und Mann chaften, die 
Anklagepunkte Fahnenflucht und Wehrkraft­
zersetzung (wobei er darauf hinweist, daß 
Schwinge noch vor kurzem den Wehrkraft­
zersetzungsparagraphen verteidigte, obwohl 
in der Bundesrepublik die Todesstrafe abge­
schafft ist). 
Wüllner wendet sich dann dem Abschrek­
kungswilJen der »blinden, bcsessenen, natio­
nalsozialistischen MiJilärrichrcIOl zu und be­
schreibt deren Terror-Mine!. »Erschießen) 
Enthaupten, Erhangen - im \'({ald , in der 
Kiesgrube, auf dem Schießplatz., im Zucht­
haus, im Landesgericht« heißt eines dieser 
Kapi[el. Der Autor schließt sein Buch mit 
einer Untersuchung dc's Strafvollzug-s und der 
verschiedcnen Strafanen Sondcrbat:tillon, 
Straflager, Gefängnis, Konzentrationslager 
und Bewährungsrruppe. Außerdem h.t sich 
WüJlner in einem ausgedehnten NJ~hw(1rt 

vehement gegen Anwurfe von Schwinge und 
Kritik der Rezensenten seines ersten Buches 
verteidigt - auch dies lesenswcrt, weil er il): 

mer überz.eugendes Zahlenmaterial vor­
legt. 
Aus dem grauenhaften WUSt dieser un­
menschlichen, hitlcrhörigen l n\orderischen 
und rechtsbreeherischen »Ju stiz((, die in der 
Et.appe zum Krieg Hieb und dabei Recht und 
Gesetze, ja die eigenen Vorgaben mit Füßen 
t.rat, ragt Wül.lners Kapitel 9 über die Ab­
schreckung und ihre töd!.iche 11lCorie noch 
hervor. Wüllncr legt nämlich jene Erkennt­
nisse der Wissenschaft dar, nach denen die 
Todesstrafe keineswegs abschreckend und 
verbrechenverhindernd wirkt. Umso absur­
der sind Terror und Fanatismus die:;er Scher­
gen in der Robe. »Die äußerste Härte.-, 
glaubtcn die M,jlitärricbter an den Tag Itgen 
zu müssen. Wüllner bes..:hre ibt cs mit be­
klemmenden Einzelhei ten. Das Reichskriegs­
gericht ließ außerdem regelmäßig durch den 
Henker hinrichten. In Berlin wurden um die 
1500 SoJdaten enthau ptet. insgesamt si nd es 
viele t~usend . Wüllner belegt es. 
An schonende Töne gewohnte Wissenschaft­
ler StÖrt es, daß Wüllner ungeniert VOn »faust-

dicken Lügen . , ... gezielt betriebener Ge­
schichtsfalschung. und ahnlichem spricht, 
wenn er Schwinge auseinandcrnimmt. '~lc r 

das Buch liest, wird dicse deutliche und Ufl­

mißverstö ndliL'he Sprache aber als den Tatsa­
~: h cIlJ den Verb rechen und ihren Vertusc hun­
gen angemessen empfinden. Der Verfasser be­
dient sich als Außcnseiter oft jener groben 
Sprache, die gen.u auf den groben Klotz NS­
Militargerichtsbarkcit paßt. Schwinge hat ge­
rade durch die Un,öglichkeit und Schleierhaf­
ti~keit seines Werkes diesen Gegen-AutOr ge­
funden, der einst ganz unbefangen auf der Su­
che nach Informationen für die Nachfor­
schungen nach se inem ermordeten Bruder 
war - und der dann uber die offensichtlichen 
Irreführungen entsetzt wa r, die er da las. So 
ist es konsequent, daß Wüllncr sich am Endc 
bei Schwin).!l..' bcdankt: "Nur auf~rur; \ ; da 
Täuschungen und fälschun~c.:il des 
SchwingeiSchweling-Werkes iSt es überhaupt 
gelungen l Jie Schrcckl:n .... bilanz dl'l vtilirarjiJ 
stiz in der NS-Zeil ans LiclH zu brin­
gen." 
Wüllner hat das überw;ltigend gründlich be­
sorgt. \Vler sich in das reichhaltige Buch ver­
tieft, weiß nicht nur Genaues libcr die Mili ­
tärrichter des Dritten Rciches, sondern .lUch 
über den langdauernden Widersund dcr Hi­
sto rikt;rzunft und ihrer Finflüsrcrer, di c.')c 
Robenkriminalicat l"J.lCh dcm Untl.'rg.mg des 
Dritten Reiches auch nur zur Kenntnis zu 
nehmtn . 

J-Ianno Kühnert 

Bart de Cort., .l> Was ich ·will, 5011 Tal 'U,'erden",­

E Yleh KI/ttner 1887-1942. Ein Leben i"" Fr,,­
hell und Recht - Relhe Deutsche Vergangl'''­
hL'll; St,itten der Geschtchte Berlms Band 42. 

Be"/,,, 1990 (EditIOn J-lent nch), 9j S. 
DM 19,80 

Frich Kuuncr war ein sehr st reitbarer Jurist 
der \'<;'cimarer Republik und zudem eine' far­
bige Persönlichkeit, ein wichtiger Gl'währs­
mann für die justi z.kritischcn Umcrsuchun­
gen vOn H. und E. Hannover' und Roben 
Kuhn 1

. Dieser sicht in ihm mit groBer \Vlahr­
scheinlichkei[ den" Vater des Schlagworts von 

I J'oIIlIJ.:.:hc JUSII7. ' 91?-' '11 J. F,.mkfurt t~6 (Ncu;lUn .. gc: 
ßornl.clm- Menen 1987) 

.l OIC~ Vc:nn uc:ns!uIS(' dt'r JUilfl (.,~6-t 918). Koln 11)8j . 
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der Venraucnskrise der JuStiz. (5. 58). Dem 
»linken. HistOriker Anhur Rosenberg er­
schien er beim "Spartakistcnaufsrand ( im Ja­

nuar '9'9 als der Gegenspieler des Volksbe­
auftragten uno .spateren \~ehnl1inisttrs 

Noske'- Dieser habe , ich sogleich auf die 
kaiserlichen Offiziere gC:)liitZl. während 

Kuttner ~us •• demokratischen und mehrheits­

sozialistischen "Soldaten drei Regimenter um 
sich gesammelt habe. Rosenberg gibt zu er­
wägen) ob nicht die Entwjcklung der Repu­

blik anders verlaufen wäre, hätte die SPD­
Führung die Re~imen!er Kmt" crs als Grund­
stock für die Reichswehr genommen. 
Kuttner hätte also unbedingt in den viel be­
achteten Band '*Streitbare Juristen ",, " au(ge. 

nammen werden müssen . Aber so o ffen (ur 

kritische Juristen die Justizbcitdge in den 

Weimarer Medien Kuttners waren , so ver­

schlossen war bis auf einige wt"ni~l' Daten 

sein Lebenslauf. Da mußte erSl der ni~Jerlän­
dische Filmemacher Bnrt de Cort kOl1lnlen. 

um das Leben von Kuttnl'r üb er Gesprache 

mit Verwandten und Bekannten und in Ar~ 

chiven zu recherchieren. Herausgekommen 

ist ein sehr lesbarer Lebl..·ns.1briß, eine opulent 

ausgestattete:: Broschüre mit vielen Fotos und 

Dokumentenf.ksimiles'. Verständlich, daß 
bei dem Nichtjuri :-o tel1 de Curt der ,<;trc.:itbare 

Jurist Kunner ein \\' l:nig zu kurz kommt und 

dall ",ci,cr der I'\iedcrlällder das Jahrzehnt 
deos holhindischen Exils von Kuttner im Ver­

hähni_'i i'U dessen großer Zeit in der Weimarer 

Republik übergewichte<. 
Da wir bislang VOn Kuuner wenig wußten, 

sei :wnächsr sein Leben kurz wiedtrgegebtn. 

,887 in Berlin in einer jüdischen l'amilie ge­
boren, dje schon von Vater- wie von IvIuucr­

seilt seit mehreren Generationen aus wohlha­

benden Kaufleuten und Gelehrten bestand, 
wenn auch wohl der Vater nicht gan7,. dlese 

Linie hat halten konnen. So besuchte dann 

KUllHer eine Promin entenschule, das »konig ~ 

liehe Wilhe1mgymnasium « in Berlin. Wie er 
aus dieser Sozialisation heraus den Wc~ nach 

links fand, läßt sich "ei dc COrl nich, klar 
elllnehmen . Jedenfalls sorgte sich Kuttner 
SChon wahrend s eine~ Jura-Studiums umer 

dem Einfluß der Schrift"11 von Karl Marx und 

Emslclmng und GeschdUl: Jet WClm'r~ Re puhhk, 
FrJrlkrun 191}, 1 '1"1:11 ._. 5~ ff 
Red~k11011 Krlu~chc jU,lu. (1 Jt; ), n.3.dll:n -ß;tdcn 19S5 
NICht richc,g IH . 9.'Cfln htl!1' Hot:nn ~ !111 GI'Oßml;lJl l1 ll.!J: Vor· 
slo .endc: r d6 Rcp llbllk::l nlschrll ilich terb .... ttd(: ~ worgotcll t 
wud (5.48), er Wll r .. lllIutr QVC -R:tl Kr(lncr l:, W CIIC't' 

Mann des RR .. : Hltge-r $ch'l.dz, Der RtpubllKii1ll1che RII:,-h. 
{cmund (192.1-1 9B), Frilnkfurt 191:, S 208 

Lassalle um die Arbeiterbildung. In seinem 
Privadeben ging tr sogar noch einen Schritt 

weiter: er h~iratL:re 1915 das - nichrjüdische­

Dienstmadchen seiner Eltern, was diese nicht 

begrül1ten. Sonst schien das Verhä.hnis zu sei­

nen Eltern problemlos gewesen zu sein. Die­

kinderlose - Ehe ist offensichtlich glücklich 
gewesen_ Seine Frau teilte auch das biuere Le­

ben in der Emigration und verstarb hier 

'947· 
Kuttner trat r 9 I2 der SPD bei, nachdem er 

zunachst ab '908 für die linksliberale .De­
mokratische Vereinjg'ung(, tätig war. Unklar 

bleibt auch bei de Con das Ausscheiden aus 
dem Referendardienst. Hannover hat aus den 

Schriften Kunners entnommen (5.25) - und 
ihm sind viele wie auch ich gefolgt - Kuttner 

sei als politisch Unbequemer kurzerhand ent­

lassen worden. De COrt fuhrt zunä('hst aus) 

Kunner habe sich bei der Abwagung der Kar­
riere in der JUStjz oder im JournaJismus für 

letzIeren entschieden (5. '9). Später schreibt 
er, Kuttncr sei zwei Mal wegen temperament­

voller Reden bei der Demokratischen Verei­
nigung - also noch nicht bei der SPD - gerügt 
worden. »Er k::\n1 seiner Entlassung zuvor 

uno trat aus dem Justizdienst aus .. (5.22). 

Auf einem Faksimile aus den Personalakten 

heißt es: .>Um einer erneuten Maßregelung zu 

entgehen, schied er auf eigenen Antrag aus 

dem J ustiz.dienst aus .... 

Damals. [911. war cr schon journalistisch tä­

tig. JournaliSt und Schriftsteller ist wohl seine 
richtige Berufsbezeichnung. Mit seiner Feder 

war er sehr flink - die meisten seiner Bei[rä~e 

in den Zt~itungen wle aber auch in der Z~i[­

SChrift ,.Die Jusin:« sind unsignierr - dabei 

nicht immer tiefgründig. Über sie kann gesagt 

werden, was Tlicholsky zu den politischL'n 

Gedichten au.)gdührt hat: 'IKuttners Ge­

d.ichte sind für die literarische Kririk nicht 

sehr belangvoll - für die Kenntnis der deut­
schen Soldatenpsyche aber sehr« (5.64), so 
hier für die Psyche des zeitgenössischen Juri­
sten, die er in den Broschüren »Klassenju­

stiz« 1913. ~ Warum versagt die Justi~c<; 1921, 

"Bilan, der Rechtsprechungt>. I922. und na­

[ürlich in zahlreichen Presse beiträgen be­

schrieb . 
Redakteur war er von 19 [3 bis 1922, z.unachst 

bei der SPD-Zcilung .Die Volk stimme. in 
Chemrutz und ab 1917 beim ", VorwansOl. Von 

1921 bis zum bi[[eren Ende 1933 war er für 

Berlin ein streitbarer SPD-Abgeordneter im 
Preußischen Landtag mit dem Schwergebiet 
Justizfragen. Er war nach Kuhn ein ausge-
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zcichncter polemischer Redner und schrieb 

weiterhin aufgrund seiner Informncioncn aus 

ers tCr Hand Bciuage, die ja für H<lnnover 

und Kuhn wichtiges MareriJI für die Durch­

leuchlUng der Weimarer Justiz abg:tben . 

Streitbar war er auch in einer Reihe: von Be­

Jcidigungsprozesscn. 

Eine and ere Seite des Streitbaren verweist auf 

den Soldaten Kuttner, dcr - bei Linken nicht 

gerade üblich - Lro t1. Die nslu nt,lu~lichkei{ 

scillen Fromcinsatz durchsetztc. Er wurde 

ausgezeichnet, mußte aber 19J 6 nach einer 

schweren Verwundung "usscheiden. Ab Mil­
besründer des Bundes für Kriegsbeschädigte 
im Mai 19'7 blieb er dem Soldatischen ver­

bunden . Seine Mili eu kenntnisse und Kon­

takte crmoglichtcn ihm, im Januar 1919 drei 

Regimenter ) ~oziaJi s tj s cher Freiwilliger« :1uf­

zustdlL'n . In dieser Richtung bestätigtt' rr sich 

aut:h in Jer Führung des >· R('ichsbanners,~ , 

einer antifaschistischen militanten Organisa­

tion. 

Im Mai 1933 flüchtet e Kunner, nachdem er 

z\vei Mal tc.'itgenomm en und mi ßhandelt 

worden war, in die Nied erb nd e und lebte als­

dann in AmSlerdam. Aber alich dann blieb 
der aktive lind umtriebige Mensch als streit­

barer Politiker und Schri fts teller tätig; aber 

nicht mehr im jurist ischen ßereich. An Exil­

konferenzen in P~ris und am spanischen Bur­

gtrkrit g - als Journalist für insgesamt 6 Mo­

nate - nahn) er teil. Hier wurde er verwun­

de!. 
Kunn er, desse n Exilaktivitaten der Gcsl,.a po 

nicht verborgt::' n bleiben konmen, tauchte 

nach der deut.schen Beset7.ung der Nieder ­

lande nicht unter und änderte :mch Adn:'s sc 

und N amen nicht. Am 10.4. 1941 wurde er 

verha.ftet. lirr zunichst in niederl ändischen 

KZ-Lagern, wurde am 3.10.1942 in dos KZ 
Mauthauscn ejngcwiesen und 3 Tilge später 

»auf der Fluchl erschos~t' n « . 

Nicht nu r der Vollständigkeit, sondern ge­
rade des Weitcrlebens Kuttners wegeIl muß 

noch auf den nicht juristischen Schriftsteller 
hingewiesen werden, der ni<.: ht nur Ged ichte, 

Satiren, sondern auch den 1924 veröffentlich­

ten Roman . Die Schicksal,gef:ihnin .. ge­
schrieben hat. Im Exil publizierte cr cin Sach­

buch über den Maler Hans v. Marees, 1937 in 
einem schweizer Verlag erschienen. Da.s Buch 

fand auch in der Fachwelt Lmercsse und 

wurde 1958 in Leipzig neu aufgelegl. Danach 
verfaßte er nach umfangreichen historischen 

Vorarbei ten über den niededändischcn Frei­

heitskampf »D" Hungerjahr 1566 •. [n der 

deutschen Originalsprache konnte das Werk 
Jama.ls nicht verö ffendicht werd en, was auch 

bis heute unterbliebl:n ist. \Vohl aber enchien 

es 1947, von holland ischen Freunden uber­
setzt. in niederlandischer Sprache. E; er­
reichte bis 1979 drei Aun agcn, ein erheblicher 
Erfolg, bedenkt man die Kleinheit des 
Sprachgebiets. Es wurde hier zur Grundlage 

von drei Th eaterSLückc:n. Bart de Con. der 

einen Dokumentarfilm zu dem Buch plant. 

stieß so auf KUHner und ging alsdann scinen 

Spuren nach . 
D as Buch de Cons ist zu einer knappen, ein­

fühlsamen Beschreibung geworden . Fine 

Analyse der vielseitigen Persönl ichk~it 

konnte dabei nicht erwartet werden . Aus dem 

Ablauf des Lebens und den Briefen bßt sich 
deuten, daß der Publizisl und SchriftsteUer 
doch wohl nicht als lntelleklueller nach Kar! 
Mannheim einzuordnen ist . Er war eher A k­

tivist als Schreibtischmensch und eben kein­

linker - Theoretiker. Mehr emotional denn 

rational angeleg-t, eine eher optimistische Na­

tur , die aber im Exi l mehrfach von Depressio­

nen heimgesucht wurd e. Er war zu sehr Indi­

vidualist, um in die Weimarer Lan d chaft unJ 

insbesondere in den Lagern der SPD fcsr cjn­

geordnet werden zu können. 

Mit Vorsicbt laß( sich sagen, daß er nicht, wie 

es bei zunehm endem Alter üblich ist, vo n 

links nach rechts, so ndern umgekehn von 

recht s nach Jjnks gewandert ist. Er kam ja von 

den Demokraten , konnee beim Vorwärt!> l' rst 

nach Ausscheiden der linken Redakteure un ­

ter Stampfer Fuß fa ssen, bewegte sich dann 

aber nach Links, um im Exil für eine Zusam­

menarbeit mit Kommunisten einzurreten , 

wobei er auf Ablehnung des Vorstandes der 
Exi l-SPD s (i~ß. Dieser interveni ene bei der 

niedcdändis..:hcn Sozialdemokrati e. Sie 

drohte ihm die Entz iehung der fin.lIl ziellen 

Unterstützung an, aut dic Kutmer zu r Be­

streitung seiner Lebensex istcnz drjn~l.!nd an­

gewiesen war. So mußte Kuttner sei ne Akti­

vitäten für die Volksfron( einstellen. 

Es ist das Verdi enst des niederländischen f;il­
mcmachers Bart dc Cort) daß uns der deut­

sche strei,tbare J uri~t Erich KUHner wiederge­

schenkt wurde. Wir so llten ihn nicht mehr 

ver lieren. Es geht nicht nur um die Pietät für 

einen von r !itlers Schergen gemordeten Blut­

zeugen der D emokratie ; KUtmer hat uns 

auch heute noch viel zu sagen. Das könnte er 

insbesondere durch eine Neuauflage seiner 

Schri.ft : Warum vel'sagt die Justiz? (191 [). 

Uns hat drei Jahre n,ch dem 2 . Weltkrieg, 
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nach dem Ende des NS-System" ein derart 
justiz kritische, Buch gefehlt . Damit ware 
vielleicht die Bewältigu ng der NS-Justiz an­
ders ve rlaufen , wenl1 auch einz uni.unH.'ll ist, 
daß di e Kritik Kultners am Elend der Weima­
rer Ju stiz. nichts geandert hat. 
Die Informationen Kuttncrs sind natürli ch 
heute überholt. N icht tibcrholc illd lbcr 
seine daraus gezogenen Schlusse auf die 
Strukturen der Justiz. von denen sich noch 
heute manche als F remdkörper in der Demo­

kratie erweisen. So wird man auch heute die 
von Kutmer (5. JI) wiedergegebene Liste der 

Geschworenen des Schwurgerichts Barten­
stein (Oslpreußt'n) ~ü r das Jahr 1921 nicht als 
eine Anekdote lesen. Sie hallen folgende Be­
rufe : 

10 Rittergursbesitzer 
J Ri(tcrgulspachtcr 
4 Gutsbcsjti',er 

I MühlenbcsilZer 
I l'abrikbes itzer 

r Maj oratsbesi tzer 

I Stadtt!lHs besi t7.er 

t Oberinspektor 
5 Besitzer 

2 Kaufleute 
I Administraror ] Stellmachermeister 

Njhcr steht uns Jie Argu mentation Kuttners 
zu der Diskuss ion unter den Demokraten in 
deo ersten Jahren der Weimarer Republik, ob 
die Unabset~barkeil der Richter nicht wegen 
dere n W'iJlfährigkeit zugunsten des monar­
,hisl: hen Systems fur einige Jahre autg;choben 
werden solle. Er führt hierzu aus (5. 94): 
.Selbst die in demokratischen Dingen hun­
d~rr Jahre länger als wir geschulten Franz.o­
sen sind der Ansicht gewesen, daß in so lchen 
Situationen die Unabsctzbarkeit der Richter 
kein H.nanraslbares Dogma sein ka.nn . Nach 
dem Sturz des Bonapartismus im Jah r 1870 

hat die französische Republik , die kein eswegs 
radikal regiert war, die richterliche U nabsetz­
barkeit p,r drei Jahre aufgehobCTI. Die deu t­
sche Republik von 191 8 ist vie l milder verfah­
ren , Sie hat ledi gl ich den Beamten, die glaub­
ten, die Fortführung ihres A.mtes nicht mit 
i.hrem Gewiss-en vereinbaren zu konnen, frei­
gestellt, unter voller Wahrung ihrer materiel­
len Rechte aus dem Dienst auszuscheiden . In 
Preußen haben von diesem Recht nach An­
gabe des p reuß i~chen [nncnministers nur 
0,15% der Richter (etw a rauf 7CO) Gebrauch 
gemacbt, dagegen 10% der hoheren Vl'rwal­
tungsbeamten. Die große Masse Jer Richter 
ist also im Dienst der Republik geblieben, ob­
wohl Sie ihr innerl ich fei.ndlich gl'sinnt 
is t. « 
Vie l, viel schlimmer ist das Verhalten von 
Richter und Justiz nach dem Z.wl.:ire!1 Welt­
krieg, N ichl nur ns-engagicrte Richtcr, son-

dern auch solche, die eine breite Blutspur 
nach "Terror,(-Todcsurtci len hinterließen, 
durften weiter »Rech L« sprechen, ei.ne \'(funde 
der JuStiz, die jedem offenbar werden muß, 
der sich ernsthaft mit ihr beschäfti gt, die sich 
wohl erst in einem Jabrbunderr sch ließen 
wird , wenn die NS·Justiz endgulti g HistOrie 
geworden ist. 

Theo Rasl!horn 

Klau s LiideHserl, Dle Knse des öffentli.chen 
Strafanspntc!Js, Wurzbu.rger Vorlra'ge zur 
Rechuph,losop/m, RechtstheoYle ,md Rechts­
sOli%gle, hg, von H. Hofman", U. Web er 
lIIrd E. M. W,'rrz, Hef! 10 , Frankf"" a. M. 
1989 !Alfrcd Metzn,r VcrI.X) , 6J S. DM 
26,-

Daß das hier zu besprechende Buch - rezcp­
tionshinderJich - an eillem etwas abseitigen 
Platz erschienen ist, ist umso bedauerlicher, 
als die bislang in dieser Reihe erschienencn 
Beiträge ,';;;ill1t1ich von AutOren stammen, de­
ren rechtswi ssenschaftlichef Ran g - gleich 
wie man zu d(·r von ihnen eingenommenen 
Position stehen ma~ ". unbestrittcn ist. Um es 
vorweg zu nl~hmen: Auch der vorliegende 
Band hat Gewicht. In ihrer Dichte, manch­
mal Geddngtheit, enthiilt Jic schmale Schrift 
aus der r-cder d..:..; rrankt"urter Rechtslehrers 
viel mehr lnform ;nionen und gedankl iche Be­
züge, als dies auf den ersten Bli ck rn6gUch 
erscheint. Mehr noch, stell t sie etwas dar, was 
man in früheren Zeiten als >s ummulac, kleine 
Sum me, bezeichn el hi:itte, in der ein Au tOr 
Bilanz zieht und Rechenschaft gibt über den 
E'.rk(>nntnisertrag, der sich über einer \'(Ieg~ 

st recke se ines Forscherlebens angesa mmelr 
hat. Die Arbeit bestich t nicht zule tzt da­
durch, daß der AutOr schreiben kann. Nur 
wirken bei einem gediegenen Sti li ::.: tl'n wie 
Lüdcr~.sen die bisweilen in Klamm ern cinge­
Streulen und n.icht immer geglückten ex tem­
porali a eher storend. 
Die im Titel apostrophierte Kri se kommt für 
Lüderssen gleich auf mehreren Ebenen zum 
Vorschein (5.7 fL ). Einmal an der iaSl schon 
sl" hr:tnkenlos gewordenen Disponibilität der· 
strafrechtlicl1 zu schlitzenden Reehtsgüter, 
ob es sich nun um elementa.re Bedürfnisse wie 
die Erhaltung der Natur handle oder einfach 
um Zumutungen an den gut en Gl.:schmaek 
wie bei der sog. >Auschwitzlüge. , Die »Lcich-
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ligkeil< (S.9), der Leser assoziiert wohl zu­
reche )Leichrfenigkeit<, mit der sich der Ge­
sc.tzgcbcr vermehrt zum moralischen Unter­

nehmer aufwirft und standig neue Strafan­

drohungen in die \'XIeh seIl,C, kontrastiert da­
bei auffallig mit der dem ciffendiehen Straf­
recht zukommenden Gravitat. Der hierin 

z um Ausdruck kommende Wcncvcrfall 

madH auch vo r anderen Bereichen nicht halt. 
Er maoifcsticn sich nach Lüderssen etwa in 

den Abstrichen an grundlegenden rechts­

staatlichen Garantien im Präventiv- und Re­

pressionsbereich. in den Beeinträchtigun ge n 
des Legalitätsptinzips im Wimchafrsslraf­
recht, oder im Ill:tnchmll :lns Absurde gren­

zenden st rafprozl'-s\ua len , Dcal ~, \\'0 es von 

Rechts 'We~l'n zuvorderst um die Einhalcung 

von .minima moralia< gehen mußte. Im Voll­
zugsbercich wicderum zeige die auch von der 

Strafrechtswissenschaft betricbene Diskredi­

tierung des Sinns der Strafc Wlrkung, womit 

sich der VoUzu gsbeamtc mch.r un d mehr in 

der wenig ansprechenden Rolle des . Schlie­
ßers« (S. 14) wiederfinde. 
Dies lenkt den Blick aut einen weitcren. Kri ­

senherd, den der Strafzw('~kl' ,111 sich. Seicn 

Vergeltung und Sühne so weitgehend diskte ­
ditiert, daß kaum jemand o;jl".: noch ernst.haft 

zur Legitimierung von Str;1te heran:? uziehen 

wage, so gib[ Ltiderssl'.n immahin. wenn 

auch nicht ganz nachvollziehbar, zu beden­

ken, daß J" pri vate Suhnebedürfnis, sei l. des 
Rechtsbrl·t..:hers, leichr in den Rang eines 

Grundrechts gerückt werden konne (S . 14), 

mit der Folge, daß cin subjektiv-öffentlich­
rechrlicher Anspruch auf Sltafe denkbar 
wäre. 

VerfalSungsrechrlieh anslößig sind fur Lu ­
der'i~en die generalprävenriven Zwccksetzun­

gen, deren negative Variante den z.u Verurtei­

lenden für jenseits semer Verantwortung lie­

gende Dritri.nreressen instrumcntalisiere. De­

ren positive Auspdgung wiederum, die die 

Strafe als Prämie fü r den potentiell r<ehls­
Ireuen Ilürger, aUfalligen Neigungen zum 
Rechtsbruch wid erstan den zu haben, be­

greift, se i in ihrer Begrundung zirkulär und 

müsse mangels empirischer Überprüfbarkeit 

Spekulation bleiben. Was bleibt, se i allein die 
Spezialprävemion in ihrer E i~ensch.lfl <115 

Nachso:l.ialisierung des Straftät<cs im Voll­
zug, deren Verfassungsmäßigkei< unbedenk­
lich sei, solange die Würde des Subjekts nicht 
durch manipulative Anp.\~~ ungsdn:ssu rcn an­

gerllster werde. [n diesem Zusammenhang di­

sranziert sich Lüderssen ;lUch eindeutjg von 

dem TOIalitui"mus Foucaultscher Machtdis­

kurse, hjnrer denen :wch die Strafe verschanzt 

wird und so zu ei ner diskursiv nicht mehr 

angreifbaren Bastion gerät. 

Einen Hintersi nn der Strafe vemlag Lüders­

sen ?ober dennoch auszumachen, den nämlich, 

daß di e NOI,,'endigkeit der Strafe scheinbar 
un verhrüchlich das Ern"nehmen von Schuld 
verbür~e . Ers t wenn die Sinnlosigkeit der 

Übclzut"ügung durch Slrafe erkannt werde, 

.ei der Weg fre i für eine Entkoppelung von 
Sc huld und Vergeltung zugunSlen einer Sich 1-

weise, die die Imercssenverkt"l.ung und die 

Übernahme der Verantwortung dafür in den 

Mittelpunkt der bisbng stratrechtlich exeku­

tierten Konfliktregclun~ rücke. 

Um derSlrafe den vermeintlichen SLltUS ihrer 

Naturwüchsigke it zu bestrelten. unrernimmr 

es Llid C' rssen in einem zweiten Schritt. den 

Akk u!ru racionsprozeß nachzuzeichnen, der 
erst zur Herausbildung der Strafe aJs etwas 

hi ,rorisch Gewordenem geführt habe 
(S. 24 fr). Mit dem Nachweis des Entfallens, 
z umindes r der radikalen \Vandlung, threr hi­

s torischen Vorau'isetzlIngen wiederum \väre 

au(h ihrer modernen Legitimarion Jer Boden 

ent7ogen, insoweir jedenfaJls, als hierzu ob­

soJetc Verhalmisse in Anspruch genommen 

werden. Die unverhohlene Symparhie Lü .. 

der.ssens gilt dementsprechend den lrühmir­

tclalte rlichcn lt.:~I'S barbarorum mit ihrem auf 

S(h.1Jt:ns:lUsgleieh beda~hten Kompositio­

nensystem. In des:-;cn von deI'" Verhaodlungs­

m41.X.lme beherrschten Prozeß gehe es nicht 

um die ;.o Erforschung materieHer Wahrheit, 

sondern vielmehr um die Frage. welche Partei 

die ( .. . ) glaubw\irdigeren Behauptungen auf­
s[ell[« (S.25), wird der Leser :tnhand eines 

Buchs von Vargh4l über die Verteidigung in 

Strafsachen aus dem Jahre JR79 instruitrt . 

Erst am Übergang vom H och- zum Spätmit. 

telalter komme es, in den Sr;idten früher als in 

den Territorien, zur Hcrausbildun~ l' ines öf­
fentlichen Strafrechts, »d. h. der Slrafan­
spruch wird im Namen der Allgemeinheit er­

hoben<. (ebd.). Ermoglicht sei eine solche 
Entwicklung, die die Disziplinierung d« 
Übeltäters als metaphysisches Gebol an die 
Herrschaft begreife, durch ei.ne ci.nziga rt.i gc 

hi .... torische Situarion um die Wende des 12.. 

und I). Jahrhundert geworden, als Kirche 
und oberitalienische Kommunen sich mit 

dem Inquisilionsprozeß die H.ndh.be zur 
Verbrechensycrfolgung von Amts wegen 

schufen. Der fortschreitende ZcrfaU der Per­
sonalverbande, so Lüderssen, führte ,ur Ak-

25' 
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252 zentuierung des Vorwurfs auf das Indivi ­
duum, ein neu es Verh<i:lrnis von Schuld und 
Sühne crfordcne zugleich die Ermiu.lung der 
materiellen Wahrheit als Grundlage des 
Schuld vorwurfs, der sich wiederum im Ge­
ständnis des InquisitCIl verbürgt sah. Greifbar 
werde die Etablierung des Strafrechts im 
deutschen Sprachraum im erstrnaligen Auf­
rauchen des Begriffs ,Strafe. (mhd. straffe), 
ein Begriff, dessen etymologische Herlc:itung 
übrigens auch interessante Aufschlüsse uber 
das ursprünglich damit Gemeinte erlauben 
würde. 
Ein WeilC?rer Schritt - wenn nicht Spagat -
führt Lüderssen sodann ins L9.Jahrhundert, 
das dem Strafrecht mittels einer strikten 
Rechts~utsorien(ierllng klarere Konturen 

verliehl:1l und den vormaligen Inquisitcn im 
Prozcß mit einem Kernbestand an subjekti­
ven Rechten a\l.;)~es[aw .. '[ und ihn so der Stel v 

lung als bloßes Objekt des Verfahrens entho­
ben habe. 
Als Ergebnis seines historischen Exkurses 
kann Liidersscll festhalten, daß sich heutigen 
Tags Bürger wie professionelle Reehrsanwen­
der mit Blick auf die Funktion des Stralrechts 
weit mehr mir überlebten Ideologemen VOll 

Herrschafr identifizierten, als daß dies dem 
modernen Verständnis von Allgemeinheit 
no(:11 gerecht werden könnte. 
In der hishlriSl:hen Aufbereitung der ElHst~­

hungsbeJingungen des öffentlichen Strafan­
spruchs sind für Luderssen bereit~ auch die 

Losungswege angelegt, die aus dessen gegen­
wärtiger Krise führen könnten (S. 37 H.). Sei 
der Staat, seines transzendenten Charismas 
entkleider, lediglich ein Instrument zur Be­
förderung allgemeiner Interessent so müsse 
das erstrangige Anlic~cn bei schwerwiegen­
den fnteress enkonflikten auf SL'I1J.densall~­

gleich gerichtet ~ci.n, um Str3fbedürfnissen 
zuvorzukommen. Besonders nachteilig wirke 
sich hierbei die vorschnelle Entkoppelung des 
Str:tfrechts vom Zivilrecht, mündend in eine 
eigene strafrechtliche Sozialethik aus, da da­
mit die 1vlöglichkeit verspjeh werde. scha­
densausgleichsfähige Materien unter Verzicht 
auf deren Kriminalisierung zu regel_n. Nicht 
zu verkennen sei freilich, daß diese Tendenz 

durch die fortschreitende "Säkularisierun g 
des Strafrechts« (5.38) wieder beträchtlich 
konterkariert werde und die von Lüderssen 
favorisierte ,ReziviJisierung. des Strafrechts 

begünstige. 
Dabei unterstreichen gerade dem vorderhand 
widerstreitende Prozcßstra[(~gicn, enva die 

über § 82J Ab,. 2 BGB eroffnete Möglichkeit 
der Sch:ldensersarzbilfe via Strafverfolgung, 
die Pbusibilität von Lüderssens These. Wäre 
dit'ser 'Weg versperrt, so läge es nahe, durch 
eine Modifikaüon zivilisti~cher Verfahrens­
prinzipien, etwa der Einschaltung der Inqui­
sitionsmaxime, eine größere Flexibilität J' .. u­
gunsten des Restj[Utionsgedankens zu errei­
chen. Auch die str:\freehdiche Sanktionie­
rung des Versuchs, \vo die auf Schadensersatz. 
abgestimmte Rechtsfolgenlo~ik des Zivil­
rechts versagt, könne als Vor~tufe einer scha­
densausg.leichsrclc"anrcn I n lc..~ rc~senverler­
zung gedeutet werden, womit das Argument, 
das hierin einen strafrechtseigentümlichen 
Bereich zu erkennen glaubt, an Cberzcu­
gungskrafr verlöre (5.4-4 f.). Unter die,em 
Blickwinkel erweise sich die zunehmende 
Profilierung des Opfers im Strafverfahren als 
der richtige Weg am falschen Ort, wie ande­
rerseits die Engmaschigkcit des zivilistischen 
Schadtnsersatzrechts ihr Bestehen nicht zu­
letzt dem Umstand verdanke, daß für die pre­
k::ireren EWe das Strafrecht mir seiner hierfür 
im G runde genommen gar njcht angemes~c­
nen Wahrnehmung staatlicher Interessen in 
die Bn:sche springe. Gerad~ die Existenz des 
Strafrechts verhindere also in weilern L-mfang 
d.ie Entfaltung zivilisti:scher Kreativität, dem 
Ausgleichsgedanken zu außerstrafrechdicher 
Effizienz zu verhelfen. Hier hätte sich freilich 
eine Einbeziehung der von E. Deutsch, )Haf­
rungsrec.ht. , Bd. I, S. 81, S. 89 Fr. entwickelten 
Gedanken angeboten. 
Best.immte Deliktsformen und -gruppen end ­
lich, die sich dem Ausgkichsgedanken zu 
verscbLeßen scheinen (5.55 H.), wie etwa die 
abstrakten Gefährdung,delikte oder die 
StaaLSschutzdelikte, erwiesen sich in ihrer le­
gitimistischen Begründung ohnehin oft "ds 
fr~gwürdig, weshalb aus ihrer Existenz gegen 
die von Lüderssen eingenommene Position 

nicht allzu viel Kapital zu schlagen sei. Wer­
den auch in diesen Delikcsbereichen finan~ 

zielle Einbußen durchweg ,ls so einschnei­
dend empfunden, d.Jl die Übelzufügung 
durch Strafe für verzichtbar erscheine, so 
stelle sich für den Rcstbestand an strafrechtli­
chen Materien allein die Frage, ob der Ge­
sichtspunkt der Resozialisierung hier die Ver­
hängu ng einer Strafe zu begründen vermöge. 
Namentlich die Tötungsdelikte, denen auf zi­

vilistischem Weg nicht beizukomlllen sei, die 
aber trotzdem t!inen Sanktionsverzicht nicht 
erlaubten, offenbaren für Lüderssen eine ein­

dring~che Appellfunktion an die Ges<lI-
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schah. sich mit dem psychischen Tathinter­
grund ausein and erLusetzen, und damit einen 
Resozialis ierungsauftrag par excellence 
(S. 57 f.). 
Als Fazi, seiner Überlegungen (S. 60 H.) er­
gibt sich für Lüdersscn die rh etOrische J:rage. 
ob nicht die Strafe heutigen Tags ähnlich ob­
solet st.:i wie weiland die peinliche Strafe, vo n 
der Abschied zu nehll><n bekanntlich auch 
nicht leicht fiel. 
Dem illusionären Glauben an die Strafe abzu­
schwören , glaubt Lüderssen mit den von 
freud konstatierten drei großen narzisüschen 
Kränkungen der Menschheit vergleichen zu 
könn en: Wie die kopernikanische Wende die 
Erde aus dem Mittelpunkt der Welt expe­
dierte, wie die Darwin istische Evolutions­
theorie dem Menschen seine Got[ähnlichkei[ 
bestritt, wie Freuds Entdeckung des Unbe­
wußten dem Ich den Glauben nahm, Herr im 
eigenen Hause zu sein, so werde auch der 
StrafrechtSgläubige gleich dreier Id eale be­
raubt: Finmal dadurch, daß nicht im Namen 
der Opfer bestraft we rde, dann dadurch, daß 
keineswegs imm er die Wahrheit festgestellt, 
sondern Ereignisse zugeschrieben würden, 
und endlich dadurch, daß die strafrechtlich 
geschützten Rechtsgüter nicht unverrückbar 
fesrsränden, sondern Ausdruck wechselnder 
Bedürfnisse seien . 
Lüdcrssc.:ns Ausführungen enden mit dem 
Bekenntnis, daß sie nicht als Absage an das 
Recht überhaupt mißzuverstehen seien, son­
dern lediglich als eine solche an den srrafen­
den Staat. 
Ungc[ei he Zustimmung verdient Lüderssen 
VOr allem im Hinblick au f seine Krisendia­
gnose. Die im ersten Teil herausgea rbeiteten 
Krisensymptome legen ei ndringlich nahc, 
wie !)chr bereits de lege lata der Einsatz des 
StrafrechtS zu punitivem Opium fürs Wahl­
volk degeneriert, m. a. W. der Rechtsgüter­
schutz via Strafrecht sei nen herkonlmlich en 
Rang als ultima raüo einbüße und unverse­
hens zur prima ratio zu geraten droht. Daß 
dabei die oft defiziente Umsetzbarkeir - etwa 
im Bereich der Umwelt - und \'\finschattsk ri­
minalirät, wo die ökonomischen Machtver­
hälmisse dem öffentlichen Strafanspruch nur 
allzu oft seine Grenzen aufzeigen -, den ega­
litären Anspruch des Strafrechts unterläuft 
und damit ungewollt zur generellen Abep­
tanzvermind erung beiträgt, ist kaum von der 
Hand zu weisen. Hi ervor aber zu kapitulie­
ren und von vorneherei.n auf den Einsatz des 
Strafrech tS zu verzichten, wo, wie im Bcreich 

der Umwc!tzerstörung, elementare Interes­
sen der AJlgcmeinheit auf dem Spiel stehen, 
hieße den Teufel mit dem Beelzt:b llh :llIst rci­
ben, indem nicht mehr verminelbar wä re, 
wieso fü r periphere Belange vom punitiven 

Drohpotenl'ial Gebrauch gemacht wü rde, für 
existentielle Bedrohungen aber nichr. Hier 
kann es folglich nur um Effizienzverstärkung 
zu tun seln, auch wenn damit ein.flußreichen 
Lobbies weh getan we rden müßte. 
Ob freilich Lüderssens Kritik der generalprä­
vcntiven Strafzwecklehren einer näheren 
Ü be rprüfung standhält, ist eher zu bawei 
fein. Mag man seinem Verdikt über die nega­
tive Generalprävention noch weitgehend bei­
pflichtCll - bezüglich ihrer Wirksamkeit hätte 
sich eine deliktsspezifische Differenzierung 
angeboten -, so gilt dies um so we ni ger für di e 
positive Gencralprävcntio n. Ob sie in ihrcr 
Begründung I.irkulär sei, mag an dieser SteHe 
noch dahinstehen , nur daß sie, mangels empi­
rischer Überprüfbarkeit, Spekulation bleiben 
müsse, muß bei einem Autor, der sich gerne 
psychoanalyt isch inspirieren läßt, einigerma­
ßen befremden . Daß es I:a k(iziräten jenseits 
der empirischen Überprufbarkeit mit ihrem 
naturgemäß beschränkten Instrumentarium 
gibt, dürfte eigentlich keine Frage mehr sei n. 
Und daß dje Frankfurter Schule, namentlich 
Horkhei mer und Adorno, vieles an Fouc;lul(­
schem GeJankengut vorweg genomnl.en hat) 
zu dieser Erkenntnis muß man nicht erst 
Herzogs Buch über lPrävention des Unrechrs 
oder Marufestation des Rechtsi zu Ra[C 'Lic­
hen , das hat Foucault selbst in Interviews un­
umwunden einger:iumt. 
Fragen wirft naturgemäß auch die exkursive 
Herleitung d" oHenrlichell Strafanspruchs 
aus se inen historischen Entstehungsbedin­
gungen auf. Daß hierbei - nicht nur bei Lü­
derssen - auf moderne Autoren mit einem 
Faible für zivilistiscbe Strei tbeilegung das 
Kompositionensystem der frühmiuclalterli­
ehen leges eine besondere Faszi nation ausübt j 

ist verständlich, nur ob d:lS 7.Unl Vorbild her­

angezogene Beispiel - wie niellt !J:elten, wenn 
die Geschichte für aktuelle rechtspolitische 
Bedürfnisse reklam iert we rden soll - hierfü r 
auch taugt, is t zwcifclha_ft. Schon vor dem 
Hintergrund der Komplementari[ät von 
Buße und Fehde wird deutlich , daß es <u­
nächst gar ni cht um den Ausgleich privaten 
Schadens ging, sondern - gerad e bci nach 
beutigem Brauch strafrechtlich zu ahndender 
Unbill - um die Wiederherstellung der ge­
kränkten H eilsintegrität einer - zumei st 
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254 blu<sverwandtschaftlich - zur Abwehr oder 
Kompensation der Kränkung verpflichteten 

Solidi.1rgclllcill,sdI JJt. \~a.r es damit in erster 

Linie die gcschädi gtc Gruppenehre, die um 
des Verzichts au f Fehde willen geldeswerte 
G enugtuung crhci,schte, so wJrd dieser Be­

fund gerade durch die Höhe der veranschlag­
ren Bußtaxen nachdrücklich unlcrstrichcn. 

Dem Ausgleich individuell erlittenen Scha­
dens konnte also lediglich untergeordnete Be­
deutung zukommen, zumal es das Indivi­

duum nach heurigem Verständnis so noch gar 

nicht gegeben haben dürfte. Fallt damit das 
Kompositionensystem als Vorbild fur heutige 
Projekte des Schadensausgleichs aus, .so 

dürfte nämliches auch für das von Lildersscn 
apostrophierte Beweisrecht gelten. Keines­

wegs ging es nämlich darum, welche Partei 
die in der Sache glaubwürdigeren Zeugen auf­
zubieten habe. Die Glaubwtirdi ~keit er­
schüpfte sich in der Frühzeit im Leumunds­
zeugnis für eine der ProzeßpJrteien, M, a, \'(!, 

obsiegte im Prozeß, wer aufgrund des hohe­
ren Sozialprestiges die starke ren Bataillone an 
Eideshelfern au fzubringen vermochte, eine 
ordnungspolitisch vielleicht sinnvolle Rege­
lung, die aber mit materi,1ler Gerechti gkeit 
n.ichts gemein hat. Schon eher in die von Lü­
derssen eingeschlagene Richtung könnte die 
weitere f.ntwicklung des Akkusationsverbh­
rens im Mittelalter weisen, nur war es dem 
Kläger unbenommen, auch hier auf die pein­
bche Strafe anzutragen, wie man beispiels­
weise noch aus der CaroLina von 1532 er­
sieht. 
Eigentlich schade ist es, daß Lüderssen die 
frühe Neuzeit mit ihrer >Säkularisierung der 
Moral< fast gänzlich übergeht, da er damit viel 
wertvolle Schützenhilfe tÜr seine These ver­
spielt. Wo hätte etwa der zuschreibende Cha­
rakter des obrigkeitlichen Strafrechts hesser 
demonstriert werden konnen als anhand der 

Hexenprozesse des 16. und 17.JahrhundertS, 
wie dies bereits Friedrich von Spee so ein­
drucksvoll dargetan hat. Aus dogmengt'­
schichtlicher Sicht zu nennen wäre Pufendorf 
mit seiner strafrechtlichen lmputations­

lehre. 
Insgesamt scheint mir bei Lüderssen, wenn 
auch wenig überraschend, der peinliche 1n­
quisirionsprozeß in seinem historischen Kon­
text gründlich verkannt zu werden: War er 
dazu angetan, die im Streit befindlichen Par­
teien dazu zu bewegen, auf Rache, Fehde, 
Selbsthilfe zu verzichten, so war es eine 
schiere NOtwendigkeit, daß die Obrigkeit mit 

dem von ihr beanspruchten Ge,,,;:dtmonopol 
für diese Bedürfniüc der Rechrsunrerworfe­
nen stellvertretend einzustehen hatte, ein be­
deutender Beitrag zur Pazifizierung der Ge· 
seilschaft. Daß dieser Prozeß Ausdruck einer 
Venikalisierung der Gesellschaft war, wie er 
diese um gekehrt auch verstarkte, wird bei 
Luder~sen als Grundtenor aber doch so plau­
sibel herausgcarbeitet, dan die ihm fur die 
heutige Diskussion zukommende Au ssage­
kraft schwerlich zu bestreiten ist. Ob freiLich 
die Zeit schon reif ist tür die weitgehende Er­
setzung dl.:s Stratrechrs durch zivilistische 
Modi dcr Streitbeilegung, steht auf einem an­
deren Blatt. 
Ob es nämlich wirklich die drei Kränkungen 
sind, die nach Lüderssen einer solcht'll Lo­
sung im Wege stehen, bleibt fraglich. Dall bei­
spielsweise Rechtsgüter an Bedeutung einbu­
ßen und andere neu entstehen) mußten die 
Menschen im Laufe der Geschichte des Straf­
rechts schon öfter mitedeben, Die Unver­
rückbarkeit des punitiven Rcchtsgü[erbesta.n~ 
des war zu keiner Zeit ein solchl.:s Dogma, als 
daß dessen Aufgabe die ihm von Lüderssen 
beigegebene Erschütrerung härt\.: auslosen 
konnen, Vielmehr scheim es mir kein Zufall 
zu sein) daß Lüderssens Krinkungst.rias zwar 
die Zuschreibung von Ereignissen an statt Jer 
erwaneten Wahrheitsfeststellung erwahnt, 
nicht aber die hage nach der Schuld, dorell 
ausgefeilte strafrechtsdogmatische Bcw,illi­
gung als durchaus beachtliche Rationalisie­
rungsleistung ihm Hochachwng abringt. Nur 
wird im Strafprozeß über die Ereignisse hin­
aus eben auch die Schuld zugeschrieben, ins 
Psychologische gewendet: auf den Straffalli­
gen projiziert. Der MaGstab dafür, wann 
Schuld vorliegt, ist wiederum der imaginäre 
Drttte, der Götze, ohne den das Strafrecht 
nicht auszukommen scheint. E~ ist dies der 
potent.iell rechtstreue Bürger, wie dies etwa in 
§ 17 Abs.2 StGB, der das Bestehen von 
Schuld bei lediglicher Vermeidbarkeit des 
Verbotsirnums dekretiert, zum Ausdruck ge­
langt. 
Die Einsicht aber, daß die Schuld eine Chi­
märe ist, scheim mir mindestens so schwer 
auszuhalten zu sein wie die anderen beiden 
von Lüderssen angeführten Kränkungen. 
Weshalb dies so ist., dürfte ~ und damit 
schließt sich der Kreis zur positiven General­
prävention - darin begründet sein, daß, psy­
chologisch gesprochen, die Projektion sozu­
sagen der Milchbruder des Überichs mit sei­
nen verinnerlichten Sanktionsdrohungen ist. 
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Eine rechtlich verfaßte Gesellschaft ohne 
Überich - vulgo: amoralische - will zweifel­
los auch Ludersscn nicht, so daß als einziger 
Ausweg bleibt, den vom Überich ausgehen­
den Projekrionsdruck insoweit abzumildern. 
daß die Grenz.en zwischen dem eigenen 
SchuldgefuhJ und der fremden Schuld nicht 
üher Gebühr verschwimmen, ohne daß dem 
hierin angel .. -g[Cn Dilemma je ganz <::nlronnen 

werden könnre. Man sage nun nicht, daß sich 
dieser Befund verfassungsrechtlichen Beden­
ken ausgesetzt sehe, denn sozialpsychologi­
sche Eigengesetzlichkeiten lassen sich eben­
sowenig normativ setzen oder per Richter~ 
spruch oktroyieren wie die HistOrizität ge­
schichtswissenschaftlich zu ergründender 
Sachverhalte. 

GiinteY }cyol<schek 
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